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V O R W O R T 

Der Titel dieses Werkes „Sozialethik" mag manchem Leser miß­
verständlich vorkommen. E r will nämlich gerade das nicht bezeich­
nen, was darunter in der modernen Ethik, namentlich in jener, die 
unter dem Einfluß der englischen Empiristen steht, verstanden wird. 
Dennoch bestehe ich auf diesem Titel, um dem Wort jenen Sinn 
wiederzugeben, der ihm eigentlich zukommt. 

Das Hauptanliegen dieses Werkes ist die systematische Darstellung 
jener Ethik, welche für die Gesellschaft als Ganzes verbindlich ist. 
Erörterungen allgemein ethischer Fragen, der ethischen Werte an 
sich, auch aller jener Moralprobleme, die den einzelnen Menschen 
angehen, sollten sorgsam gemieden werden. Für eine wissenschaft­
liche Behandlung ist die strenge Einweisung eines jeden Gegenstandes 
an seinen systematischen Ort wesentliche Vorausbedingung. D e m 
Praktiker mag es zwar willkommen sein, alle einen bestimmten Stand 
betreffenden Fragen zusammengestellt zu finden. Wer z. B . Anwälte, 
Ärzte, Unternehmer, Arbeiter usw. zu betreuen hat, wünscht all­
gemein zu erfahren, welche sittlichen Aufgaben dem Anwalt, Arzt, 
Unternehmer, Arbeiter usw. gestellt sind. Doch wollte ich keine 
Standesethik schreiben. E s geht in der Sozialethik um die Struktur, 
um das Gefüge sittlich-rechtlicher Art, dem der einzelne sich einzu­
ordnen hat, nicht eigentlich um die individuellen Tugenden, deren er 
bedarf, um seinen Beruf im Sinne seiner sittlichen Vollendung auszu­
üben. 

Die Erfassung des Sozialen war mir ein Hauptanliegen. Darum die 
langen Erörterungen im zweiten Kapitel dieses Bandes. Das Sozial­
ethische bei strenger Ausgliederung von all dem, was in die allge­
meine Ethik oder Individualethik hineingehört, systematisch aufzu­
bauen, habe ich mir in diesem fünfbändigen Werk vorgenommen. 
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Wer sich mit der Sozialethik auch nur ein wenig beschäftigt hat, weiß 
um die Schwierigkeiten eines solchen gewagten Unternehmens. 

Dieser erste Teil behandelt jene Probleme, welche die Gesellschaft 
als solche betreffen. Lange Zeit war die Sozialethik nichts anderes 
als eine Ethik der Politik. Dagegen ist es uns heute greifbar geworden, 
daß es ein gesellschaftliches Leben geben muß, das zwar im Staat sein 
Dasein führt, aber doch nicht staatlich ist. Der Sozialethiker hat 
darum zunächst die grundsätzlichen Gestaltungsnormen des sozialen 
Lebens als solchen zu untersuchen. 

Jenen Lesern, die auf einem vom christlichen Denken völlig ver­
schiedenen Boden stehen, möchte ich versichern, daß ich meine 
Gedanken, so sehr sie, wie ich hoffe, mit den christlichen Gesell­
schaftsprinzipien übereinstimmen, nicht theologischen oder glaubens­
mäßig gebundenen Anschauungen entliehen habe. Ich möchte also 
mit jedem denkenden Menschen ins Gespräch kommen, ohne in ihm 
das gleiche religiöse Bekenntnis vorauszusetzen. Dann und wann 
wird beiläufig das Blickfeld in theologische Weiten geöffnet, einzig 
aus dem Grunde, um dem Christen zu zeigen, daß auch die 
Kirche als gesellschaftliches Gefüge den wesentlichen gesell­
schaftlichen Strukturgesetzen nicht entgeht. Manchmal war es 
auch angezeigt, im christlich Denkenden jene Assoziationen zu 
wecken, die ihm von seinem Glauben her den an sich rein rationalen 
Sachverhalt in hellerem Lichte zeigen. Wenn der Philosoph z. B . 
von einer allgemeinen sittlichen Schwäche spricht, die den Menschen 
gegenüber dem Eigenwohl empfänglicher macht als gegenüber dem 
Gemeinwohl, denkt der Christ an die „ E r b s ü n d e " und wird so 
intensiver mit jenem erfahrungsmäßigen Phänomen verbunden. 

Das elfte Kapitel hat nun allerdings in dem Wort „christlich" ein 
theologisches Antlitz. Die Rechtfertigung dieser Überschrift befindet 
sich am Schluß des besagten Kapitels. Dor t wird der Leser auch er­
fahren, daß die vorgetragene Lehre nicht nur theologischen Ur­
sprunges ist. 

Besonderes Gewicht legte ich darauf, den Anschluß an die Tra­
dition des abendländischen Sozialdenkens zu finden. Darum da und 
dort die geschichtlichen Exkurse. Aus diesem Grunde nahm ich sehr 
oft auf Thomas von Aquin Bezug. Diesem Zwecke dienen auch die 
beiden Textsammlungen, deren zweite ich meinem ehemaligen 
Studenten Dr. A. P. Verpaalen verdanke. Ich glaube nicht, daß auch 
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der beste Kenner der thomistischen Soziallehre noch einen weiteren 
entscheidenden Text aus Thomas von Aquin zur Lehre v o m Gemein­
wohl beizubringen imstande wäre. Ich denke, daß gerade Hochschul­
dozenten froh um diese Sammlungen sein werden, weil sie auf diese 
Weise für ein spezialisiertes Seminar über Thomas von Aquin das 
nötige Textmaterial in der Originalsprache zur Hand haben. 

Diesem Zweck, die Seminararbeiten an den Hochschulen zu er­
leichtern, dient auch die umfangreiche B I B L I O G R A P H I E . In diesem 
ersten Teil sind naturgemäß nur jene Veröffentlichungen angeführt, 
die entweder als Ganzes oder teilweise allgemeine Fragen der Sozial­
ethik behandeln. Die Bibliographien %u Ein^elfragen erscheinen in den 
folgenden Teilen der So^ialethik. Der Leser wolle sich also noch gedulden. 

Im alphabetischen Literaturverzeichnis befinden sich nur jene 
Titel, die irgendwo auch in der systematischen Aufteilung auftreten. 
Veröffentlichungen, die sich weder als Ganzes noch teilweise 
über die in diesem Band behandelten Probleme äußern, auf die ich 
aber beiläufig in meinem eigenen Text zu sprechen komme, werden 
in der „Bibl iographie" nicht aufgeführt. Über das alphabetische 
Autorenverzeichnis läßt sich der Ort ihrer Zitation leicht ermitteln. 

Selbst jene in meinem Text beiläufig zitierten Publikationen, die 
zwar sozialethische Probleme besprechen, aber weder als Ganzes noch 
teilweise zu einer in diesen Band gehörenden Frage Stellung nehmen, 
sind nicht mehr in der Bibliographie aufgeführt. Sie werden später an 
entsprechendem Ort ihren bibliographischen Ehrenplatz erhalten. Die 
Bibliographie dieses ersten Teiles der Sozialethik sollte ihre G e ­
schlossenheit nicht verlieren. Im selben Sinne wird auch in den 
späteren Bänden verfahren. 

Streng genommen nicht sozialethischen, sondern rein soziolo­
gischen Gehaltes sind die bibliographischen Angaben in Kapitel 4 a 
und 4 d . Warum diese Inkonsequenz? Die Soziologie (4a) wurde 
einzig aus diesem Grunde aufgenommen, um dem Sozialethiker 
einige Hinweise für jenes Fach zu geben, das seinem Arbeitsgebiet 
sachlich am nächsten steht. E s sollte also in grober Auswahl nur das 
aufgeführt werden, was ihm zur Orientierung auf „f remdem" Felde 
dienlich sein kann. Die Soziologie des religiösen Lebens ( 4 d 2 ) 1 ist 

1 Was dieser Begriff besagt und wie er sich von dem der Religionssoziologie unterscheidet, wird in 
Kapitel 4 dargestellt. 
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ein neues soziales Forschungsgebiet, das noch mehr als die reine 
Soziologie für die Sozialethik, überhaupt für die Ethik ausgewertet 
wird. Es sind fast durchweg Ethiker (Moral- und Pastoraltheologen), 
die sich damit befassen. E s war also angezeigt, auch hier — wenn­
gleich außerhalb der Sozialethik — bibliographische Hilfe zu leisten. 
Daß nun auch noch die „Religionssoziologie" (4d 2 ) Eingang in die 
Bibliographie fand, ist dem üblen Zufall zuzuschreiben, daß der 
französische Ausdruck „sociologie religieuse" sehr oft mit „Religions­
soziologie" wiedergegeben wird. U m dieses Mißverständnis beheben 
zu helfen, d. h. um die Soziologie des religiösen Lebens (sociologie 
religieuse) unmißverständlich von dem abzugrenzen, was eigentliche 
Religionssoziologie im Sinne von E. Tröltscb ist, dazu wurden zum 
Überfluß einige Titel aus der Religionssoziologie angeführt. Diese 
Titel sollten also nur dazu dienen, denjenigen, der „Soziologie des 
religiösen Lebens" sucht, von der Idee zu befreien, er müßte sein 
Arbeitsmaterial bei der „Religionssoziologie" aufstöbern. 

In Kapitel 11 behandle ich in meinem Text nur den Personalismus 
als Sozialsystem. Eigentlich war daran gedacht, an dieser Stelle einen 
allgemeinen Einblick in die verschiedenen Gesellschaftstheorien zu 
geben. Doch hätte dies zu weit geführt. Auch wäre dabei nicht mehr 
als eine wörterbuchartige Zusammenfassung zustandegekommen. In 
der Bibliographie wurde der Rahmen immerhin insofern weiter ge­
spannt, als wenigstens die im christlichen Denken verwurzelten 
Sozialtheorien angeführt werden: außer Personalismus noch Soli­
darismus, „christliche Soziallehre", worunter alle jene sozial­
ethischen Veröffentlichungen begriffen sind, die sich irgendwie im 
Titel oder im Inhalt als „christlich" bezeichnen, ohne sich genauer-
hin als „Sol idar ismus" oder „Personalismus" auszugeben, und 
schließlich der „christliche Sozialismus". 

Entsprechend der Anlage des ganzen Werkes war also immer der 
Gesichtspunkt der „Sozialethik" Richtweiser für die Bibliographie. 
Aus diesem Grunde sind allgemein ethische Werke nicht zitiert, es sei 
denn, sie enthalten zu einem Teil typisch sozialethische Traktate. 
Namentlich im englischen Sprachgebiet erschienen eine Reihe von 
Veröffentlichungen unter dem Namen „Socia l Ethics" oder auch 
„Socia l Philosophy", die zum Teil nichts anderes als allgemein 
ethische Traktate sind. Hier hat der Individualist George Bentham sein 
Unwesen getrieben. Diese Literatur zu zitieren, widersprach dem 
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Charakter des Werkes. Sollte es mir gelingen, nach Fertigstellung der 
Sozialethik auch noch eine allgemeine Ethik zu schreiben, dann wer­
den auch diese Titel, die übrigens im Internationalen Institut für 
Sozialwissenschaft und Politik (Fribourg) bereits bibliographisch 
erfaßt sind, veröffentlicht. 

In der Bibliographie über die „Soziale F r a g e " (10) wurde das 
Thema „Kirche und soziale F r a g e " untergeteilt in „evangelisch" und 
„katholisch". So verlangte es der Begriff „Ki rche" . Dagegen wurde 
sonst in der gesamten Bibliographie ein solcher Unterschied nirgend­
wo gemacht. E s sei auch eigens daraufhingewiesen, daß unter 10 nur 
jene Veröffentlichungen genannt wurden, die sich betont mit der 
sozialen Frage beschäftigen. Man kann also in 10b und 10c keine 
Liste aller katholischen bzw. evangelischen sozialethischen Publi­
kationen suchen. A u f die Bibliographierung der päpstlichen Verlaut­
barungen und deren Ubersetzungen wurde verzichtet. Die haupt­
sächlichsten päpstlichen Verlautbarungen sind in den beiden Werken 
von Marmy und Ut^-Groner zu finden. Dor t wird auch auf die Fund­
stellen der Originale hingewiesen. 

Werke, die eine umfangreichere Bibliographie enthalten, wurden 
mit dem lateinischen, in eckiger Klammer stehenden Wort „Bibl io-
graphia" versehen. Das lateinische Wort ist im Hinblick darauf, daß 
die Sozialethik zugleich auch in Französisch und Spanisch erscheint, 
gerechtfertigt. Aus demselben Grunde wurde für die Abkürzung 
S ( = Seite) der Buchstabe p ( = pagina) gewählt. 

Polykopierte Werke, so wertvoll sie auch sein mögen, wurden nicht 
in die Bibliographie aufgenommen. 

Bezüglich des Zeitraumes der Bibliographie sind noch einige Be ­
merkungen angebracht. An sich war ursprünglich beabsichtigt, nur 
die Nachkriegsliteratur aufzuführen. Dies wolle der Leser beachten. 
Dennoch wurde der Nützlichkeit wegen auch die frühere Literatur 
mitberücksichtigt, wenngleich verständlicherweise nicht im selben 
Umfange wie die zeitgenössische. Man hätte sich sonst im Uferlosen 
verirrt. Immerhin wird diese Zusammenstellung so, wie sie nun 
einmal vorliegt, jedem Suchenden sicherlich gute Dienste leisten. Die 
Bibliographie schließt mit dem Jahr 1955 (einschließlich). Nur aus 
besonderen Gründen wurde der eine oder andere spätere Titel noch 
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mitaufgenommen. Alle Publikationen nach 1955 werden in folgender 
Veröffentlichung ebenso alphabetisch und systematisch aufgeführt 
und außerdem kritisch besprochen: A.-F. Ut%, W. Büchi und 
H.-Th. Conus, Bibliographie der Sozialethik, Darstellung und Kritik, 
Verlag Herder, Freiburg im Breisgau (erscheint in zwangloser Folge) . 

Die Titel (vor allem auch die Zeitschriftenartikel) wurden nicht 
unbesehen aus irgendwelchen Bibliographien abgeschrieben, sie 
wurden vielmehr, soweit dies überhaupt möglich war, an der Ver-
öffentÜDhung selbst kontrolliert. Diese Kontrolle war deshalb wichtig, 
weil die Uberschriften von Büchern und Artikeln sehr oft dem 
Inhalt gar nicht entsprachen. Der Leser wolle darum, wenn er eine 
Veröffentlichung an einer anderen Stelle systematisch eingeordnet 
findet als der Titel es vielleicht erwarten ließe, nicht gleich auf einen 
Irrtum schließen. Die einzelnen Publikationen wurden dort ein­
geordnet, wohin ihr Inhalt, nicht ihr Titel, wies, bzw. wo sie für den 
Sozialethiker von Bedeutung sind. 

E s bestand das Bestreben, allgemeine Sammelwerke und ähn­
liches entsprechend ihren Einzeltraktaten aufzuteilen, namentlich 
dann, wenn es sich um verschiedene Autoren handelte. Sie sind 
außerdem als Ganzes noch aufgeführt, wenn sie zu einem beträcht­
lichen Teil von allgemein sozialethischem Interesse sind. 

Dagegen hätte es zu weit geführt, die Handbücher ( 4 c ^ aufzu­
gliedern. Der Suchende wolle darum bei allen Einzelfragen sich auch 
noch in den aufgeführten Handbüchern umsehen. 

E s ist selbstverständlich, daß eine Veröffentlichung durch ihre 
Aufnahme in die Bibliographie dem Wahrheitsgehalt nach nicht 
gewertet ist. 

Der Leser wolle bedenken, daß es sich um eine internationale Biblio­
graphie handelt, die geistige Erzeugnisse aus sechs Sprachgebieten 
(deutsch, französisch, englisch, italienisch, spanisch und holländisch) 
umfaßt. Dieser umspannenden Weite entsprechend wäre es sinnlos 
gewesen, weniger wichtige Publikationen zu erwähnen. Z u einer 
dienlichen Bibliographie gehört auch die Selektion. Was hier nicht 
aufgenommen werden konnte, befindet sich in der umfassenden 
Kartei unseres Institutes. Sie steht jedem Studenten und Forscher zur 
Verfügung. Wenn aber ein Autor glaubt, er sei benachteiligt worden, 
dann wolle er mir dies mitteilen. Ich bin gerne bereit, ein Versehen 
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durch einen Nachtrag im zweiten Teil der Sozialethik (Rechts­
philosophie) wiedergutzumachen. Übrigens sei verraten, daß bereits 
jetzt schon eine Anzahl von Publikationen auf der Liste des „Nach­
t rages" steht. E s handelt sich dabei um Titel, die uns trotz ange­
strengter Bemühungen bis heute unzugänglich und darum un­
kontrollierbar geblieben sind. 

Trotz der vielen Mitarbeiter und trotz der sich nun über ein Jahr­
zehnt hinziehenden Suchaktionen bleibt die Bibliographie hinter dem 
zurück, was man „vol lkommen" nennt. Ich möchte den Leser z. B . 
auf eine Inkonsequenz hinweisen. Nicht überall sind die Vornamen 
der Autoren ausgeschrieben, und nicht überall ist die Seitenzahl der 
Bücher angegeben. Was die Vornamen der Autoren betrifft, so war 
es manchmal überhaupt unmöglich, sie zu ermitteln, weil sie in der 
Veröffentlichung nicht angegeben waren. Ferner hatten wir zu 
Anfang in unseren Karteien die Vornamen abgekürzt, wie dies früher 
in Literaturverzeichnissen durchweg Sitte war. Auch die Seitenzahlen 
der Bücher führten wir anfangs nicht. Erst später fanden wir diese 
Angaben für den Suchenden überaus nützlich. Wir hätten nun diese 
doppelte Inkonsequenz sehr einfach umgehen können, wenn wir alle 
Vornamen abgekürzt und die Seitenzahlen überhaupt nicht erwähnt 
hätten. Aber wozu dieser Formalismus? Unser Leitmotiv war: dem 
Forscher zu dienen, soweit es uns möglich war. 

Wir sind überzeugt, daß diejenigen, die schon einmal selbst müh­
sam in Bibliographien und Bibliotheken gestöbert haben, um das 
Ausmaß der geleisteten Arbeit wissen und gerne die eine oder andere 
Unvollkommenheit in Kauf nehmen, wenn sie nur eine Erleichterung 
auf dem Weg zu geeigneter Literatur erfahren. Die vielen Anfragen 
um Zusammenstellung von Literaturverzeichnissen beweisen uns, daß 
ein wahres Bedürfnis nach einer Bibliographie der Sozialethik besteht. 

A.-F. U*z 



D I E M I T A R B E I T E R 

In der Ausarbeitung meines Textes erhielt ich reiche Anregungen 
durch H. H. Prof. Dr. J. F. Groner. Auch H. Prof Dr. P. Jäggi ver­
danke ich wertvollen Rat. Gräfin Brigitte von Galen, Assistentin am 
Internationalen Institut für Sozialwissenschaft und Politik (Fribourg), 
las mit Aufmerksamkeit das Manuskript und verhütete so manche 
Mißverständnisse. 

Die Thomastexte zum Traktat über das Gemeinwohl (Anhang II) 
wurden, wie bereits erwähnt, von Dr. A. P. Verpaalen zusammen­
gestellt. Sie sind übrigens in seiner gründlichen Veröffentlichung: 
„ D e r Begriff des Gemeinwohls bei Thomas von Aquin" (Bd. V I der 
Sammlung Politeia), systematisch dargestellt und in Diskussion mit 
den Vertretern des modernen Personalismus ausgewertet. 

Die B I B L I O G R A P H I E konnte natürlich nur in organisierter 
Gemeinschaftsarbeit entstehen. Ich habe zwar selbst regen Anteil 
daran genommen, zumal mir viel daran lag, das gesamte internationale 
Schrifttum zu kennen. Ich habe auch selbst die Kontrolle an auslän­
dischen Bibliotheken durchgeführt. In Zweifelsfällen, ob etwas auf­
genommen oder gestrichen werden sollte, lag die Verantwortung der 
Entscheidung bei mir. 

Die gesamte Organisation und Leitung der bibliographischen 
Arbeiten hatte ich jedoch Herrn Wilhelm Walter, Assistent an unserem 
Internationalen Institut, übertragen. Mit gründlicher Fachkenntnis, 
peinlicher Genauigkeit, beispielhafter Zuverlässigkeit und Hingabe 
hat er diesen Auftrag durchgeführt. E r hat die bibliographischen 
Quellen ausfindig gemacht und einen beträchtlichen Teil der Literatur 
selbst kontrolliert. Ohne seinen stets opferbereiten Einsatz wäre die 
Bibliographie nicht zustande gekommen. 
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Ein ganz ansehnliches Ausmaß an bibliographischen Arbeiten fiel 
der Assistentin Gräfin Brigitte von Galen zu, die auch hier wie sonst 
sich als unentbehrliches Mitglied unseres wissenschaftlichen Stabes 
erwies. 

Wertvolle Dienste leistete Herr Ludvik Vrtacic, lic. rer. oec. Ferner 
verdient aus dem Kreis der Mitarbeiter des Instituts noch Herr 
Werner Ziltener erwähnt zu werden, und aus früheren Zeiten Frl. 
Dr. Veronika Kircher. 

Sachgerechte Beratung und unentbehrliche Hilfe in den biblio­
graphischen Suchaktionen wurden mir durch meinen Kollegen Herrn 
Dr. Leo Kern (Eidg. Statistisches Amt Bern, zugleich Dozent an der 
Universität Fribourg) zuteil. 

Herr Dr. Egger (Schweizerische Landesbibliothek, Bern) half uns 
mit seinem Personal in ganz beträchtlichem Maße in der bibliographi­
schen Verifizierung. Dieser emsigen Mitarbeit verdanken wir es, daß 
wir rasch darüber klar wurden, welche Bücher und Zeitschriften 
innerhalb der Schweiz aufzutreiben und zu kontrollieren waren. E r 
besorgte uns die Verbindung zu ausländischen Bibliotheken, nament­
lich zu Italien und Spanien. E r bereitete mir die Wege zu den Maga­
zinen der Bibliotheque de France in Paris und der Bibliothek des British 
Museum in London. 

Nicht vergessen werden darf das stets hilfsbereite und immer 
freundliche Personal der Universitätsbibliothek von Fribourg. Man kann 
sich kaum vorstellen, welch zusätzliche Last diesem Personal auf­
gebürdet wurde durch die aus aller Welt einlaufenden Leihbücher, die 
ebenso sorgsam wieder verpackt werden mußten, wie sie angekom­
men waren. 

Welche Zumutungen unsere bibliographischen Kontrollen für das 
Bibliothekspersonal bedeuteten, wurde mir in Paris lebendig zu 
Bewußtsein gebracht. Nachdem dort durch Frl. Simone Galliot bereits 
vor meiner Ankunft der Standort der zahlreichen von mir gesuchten 
Publikationen ermittelt worden war, gewährte mir Herr Josserand 
(Conservateur en chef du departement des imprimes) Sondervergün­
stigungen, die das Personal zwar auf das äußerst Tragbare belasteten, 
mir aber ein flottes und leichtes Arbeiten ermöglichten. 
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Das geübte und zu letzter Vollendung durchgeformte Personal der 
Bibliothek des British Museum hat mit geradezu selbstverständlicher 
Freundlichkeit mir in jener ausgezeichnet organisierten Weltbücherei 
das Suchen zur Freude gemacht. 

Unter den deutschen Bibliotheken verdient die Universitätsbibliothek 
Bonn besondere Erwähnung. Durch die gütige Erlaubnis des Biblio­
theksdirektors, Herrn Prof. Dr. Vict. Burr, und die treue Mithilfe 
meines alten Freundes, Herrn Bibliotheksrat Dr. Theo Clasen, wurde 
mir der Zugang zu den gesuchten Büchern freigemacht. Die beiden 
bibliothekskundigen Geschwister Frl. Elke und Oda Twiehaus leisteten 
mir Assistenz. 

In der von Dr. Angelicus Kropp OP geleiteten Bibliothek der 
Albertus-Magnus-Akademie (Walberberg) wurde ich liebevoll auf die 
Fährte mancher als „hoffnungslos aufgegebenen" Veröffentlichung 
geführt. 

Dr. Albert Ziegler SJ hat keine Umfrage gescheut, um meine 
bibliographischen Zweifel beheben zu helfen. 

V o n all dem, was bis jetzt für mein fünfbändiges Werk biblio­
graphisch erfaßt wurde, kann naturgemäß hier entsprechend dem 
Inhalt dieses ersten Bandes nur ein geringer Teil veröffentlicht werden. 
Der Leser mag daher in etwa erahnen, welch harte und aufreibende 
Arbeit geleistet wurde. Der Sinn dieser Mühen ist einzig: denen zu 
dienen, die um die gesellschaftliche Ordnung besorgt sind. Allen 
denen — den Genannten und den vielen Ungenannten —, die an 
diesem Werk mitgeholfen haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Nicht zuletzt spreche ich dem Schweizerischen Nationalfonds für 
wissenschaftliche Forschung meinen aufrichtigsten Dank aus für die 
großzügige finanzielle Hilfe, die er für die Erstellung der Biblio­
graphie geleistet hat. 

A.-F. UtZ 
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Das Problem 

Unter dem Begriff „Sozialwissenschaft" oder „Gesellschaftswissen­
schaft" begreift man eine Unmenge von Wissenschaften, die sich mit 
dem Menschen befassen, sofern er zusammen mit andern Menschen 
lebt, oder mit Produkten des Menschen, der in Gemeinschaft mit 
andern lebt. Die Sozialhygiene z. B . will das Gesundheitswesen 
studieren und verbessern, sofern es nicht gerade diesen oder jenen, 
sondern sämtliche Glieder eines Gesellschaftskörpers betrifft. Die 
Nationalökonomie untersucht das Ordnungsganze im Austausch der 
Güter der Menschen. Sie beschäftigt sich also mit dem Produkt der 
wirtschafdichen Handlungen der in Gesellschaft lebenden Menschen. 
Die Sozialpsychologie geht dem Bewußtsein des Menschen nach, 
insofern er nicht für sich allein ein Robinsondasein führt, sondern 
mit andern zusammen in lebendigem Austausch steht. So gibt es eine 
eigene Psychologie der Masse, der Menge, des Publikums, der Panik 
etc. Die Wissenschaften, die sich um das Soziale bemühen möchten, 
nehmen bald kein Ende mehr: Ethnologie, Soziographie, Demo­
graphie usw. 

Fragen wir uns aber, ob diese verschiedenen Wissenschaften, unter 
denen die Sozialethik nicht vergessen werden darf, wirklich das 
Soziale zum Gegenstand haben, d. h. etwas, was nicht das Individuum 
ist, auch nicht nur im Individuum sich findet, sondern etwas typisch 
Überindividuelles besagt, obwohl es nicht ohne die Individuen da ist. 
E s war vor allem Leopold v. Wiese mit seiner Beziehungslehre, der 
erklärt hat, daß man das Soziale von all dem ablösen müsse, was 
eigentlich nicht sozial, sondern vielmehr Psychologie, Naturwissen­
schaft oder Philosophie sei. Leopold v. Wiese ist allerdings nicht allein 
mit diesem ernsten Bestreben. E r hat seine Vorläufer in Deutschland 
in Simmel und Tönnies, in Amerika bereits in A. W. Small und E. A. 
Ross. 
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Das Anliegen der Beziehungslehre in der Soziologie, wozu nament­
lich amerikanische Soziologen gehören (wie z. B . R. Mclver, R. E. 
Park, E. W. Burgess, E. C. Hajes,KimballYoung,]. L. undJ. Ph. Gillin, 
E. Eubank), ist nicht unberechtigt. Es geht im Grunde um die ent­
scheidende und tiefgreifende Frage : Ist d a s Soz ia le ü b e r h a u p t e ine 
e igene Wirkl ichkeit , d ie s ich v o m Indiv idue l l en a ls s o l c h e m 
u n t e r s c h e i d e t ? U n d we lche Wissenschaft hat s ich d a m i t zu 
beschäf t igen ? 

Den Christen geht diese doppelte Frage ganz besonders an, und 
zwar aus einem zweifachen Grunde: 1. zur Rettung der Sozialethik 
und 2 . zur Rettung der Sozialtheologie. Zur Rettung der So^ialethik: 
Die Beziehungslehre v. Wieses und mit ihr die formale Soziologie 
erklärt nämlich kategorisch, daß das Soziale Objekt einzig ihrer 
Wissenschaft sei, während die Sozialethik eben nicht das Soziale als 
solches, sondern vielmehr eine Idee betrachte, welche die Menschen, 
die in Gemeinschaft miteinander leben, beherrschen soll, ähnlich wie 
die Sozialpsychologie jene Idee und jenes Bewußtsein untersuche, das 
de facto die miteinander lebenden Menschen beherrsche. Die Sozial­
ethik möge sich also wohl so nennen, sie sei aber keine Wissenschaft 
v o m Sozialen her. Namentlich der Personalismus, wie er von vielen 
katholischen Autoren als das christliche System der Sozialethik 
bezeichnet wird, vermag nicht zum Sozialen als solchem aufzusteigen, 
da er einzig den Menschen betrachtet, insofern ihm im Hinblick auf 
sein persönliches Ziel das Zusammenleben mit andern aufgetragen ist. 
Aus diesem Grunde wurde die Sozialethik von manchen katholischen 
Autoren im Sinne einer Individualethik betrieben. 

Zur Rettung der So^ialtheologie: Wir sind gewohnt, die Kirche als den 
mystischen Leib Christi aufzufassen in der Überzeugung, daß die 
Kirche nicht der einzelne Christ und auch nicht die Summe aller 
Christen sei, sondern etwas ganz Neues, eben das, was wir mit dem 
Begriff des „corpus Christi mysticum" bezeichnen. Wie steht es aber 
gerade um diesen Begriff? In der Tat ist er nur ein Bild, ein Symbol, 
das dem Bereich des Organischen entnommen ist. Gerade das Or­
ganische ist aber eine Eigenart des Einzelnen und Individuellen. Und 
doch meinen wir einen überindividuellen Organismus. Aber auch hier 
geht es um die einschneidende Frage : soll die Wirklichkeit, die sich 
im Begriff des überindividuellen Organismus verbirgt, schließlich 
in dem rein Bildhaften enden, während in Wirklichkeit doch nur der 
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Gedanke ausgedrückt wäre, daß Christus Lebensspender für alle 
Erlösten se i 1 ? Wenn dem aber so wäre, dann würde die Kirche als 
eigentlich Soziales nicht klar werden, da nur eine universale Ursache 
des übernatürlichen Lebens der vielen Individuen angegeben wäre. 
E s wird aber doch keinem Menschen einfallen, etwa die Betrachtung 
der Erschaffung des menschlichen Geistes durch den unmittelbaren 
Eingriff Gottes schon eine Sozialbetrachtung zu nennen. 

Die Kirche hat nun in ihren offiziellen Dokumenten gegen alle 
möglichen Versuche, den bildhaften Begriff des mystischen Leibes 
Christi durch eine der Realität scheinbar näherkommende Vorstellung 
zu ersetzen (wie z. B . „ V o l k Got tes") , doch an der symbolhaften 
Formulierung festgehalten, aus dem einen Grunde, um das eigentlich 
Soziale der Kirche zu bewahren, das sich doch nie äquivalent erfassen 
läßt. Dort , wo die Wirklichkeit dem Zugriff menschlicher Begriffe 
sich entzieht, ist es immer noch besser, im Bilde zu verweilen, als an 
der Wirklichkeit vorbeizutasten. 

E s sei nun im folgenden ein kurzer Überblick über das Bemühen 
der Wissenschaft um das Soziale gegeben, um den Blick zu schärfen, 
wie man einzig zur Erstellung einer wirklichen Sozialethik gelangen 
kann. E s geht dabei nicht etwa um eine Darstellung der verschiedenen 
Lehrinhalte, die von den einzelnen Schulen im Laufe der Geschichte 
vorgetragen worden sind, sondern vielmehr um die Frage : wie hat 
man das Soziale gesehen oder begriffen, welchen wissenschaftlichen 
Standort hat man ihm gegenüber eingenommen ? 

Die klassische Antike 

Piatos Sicht des Sozialen war ethisch. Ihm ging es darum, die beste 
Gesellschaft zu zeichnen, die Vorbild einer jeden Gemeinschafts­
bildung ist. E s spielt dabei keine Rolle, ob nun bei Plato die Gesell­
schaftslehre in eine Lehre v o m Staat ausging, ja sogar darin aufging; 
das Entscheidende ist, daß Plato „ im großen Menschen", wie er den 
Staat nannte, etwas Überindividuelles sah, das jeden Menschen ein­
schließt und mitbegreift, das die Menschen darum miteinander auf­
bauen müssen, und zwar nicht etwa nur um der eng individuell 

1 Vgl. TH. GEPPERT, Teleologie der menschlichen Gemeinschaft. Schriften des Instituts für christ­
liche Sozialwissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.hrsg. von J . HÖFFNER 
Bd. 1, Münster 1955, 106 ff. 
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betrachteten Vollkommenheit, sondern um der Vollkommenheit des 
Ganzen willen. Es handelte sich also nicht nur um eine Individualethik 
des Menschen in der Gemeinschaft, sondern um eine Sozialethik im 
strengen Sinne. Daß diese Sozialethik totalitären Charakter zeigte, 
ist für uns im Augenblick belanglos. Natürlich würden die Vertreter 
der formalen Soziologie einwenden, daß es sich bei dieser Auffassung 
doch um eine reine Ideen-Wissenschaft, nicht um eine Wissenschaft, 
die die Wechselwirkung zwischen den Menschen betrachtet, handelt. 
E s mag sein, daß Plato sich über die Beziehung der Idee zum gegen­
seitigen Verhältnis von Mensch zu Mensch nicht unmittelbar und 
ausdrücklich Gedanken gemacht hat. Anderseits aber liegt seiner 
Sozialethik diese Verbindung zugrunde. Hier uns darüber weiter zu 
verbreiten, würde eine Auseinandersetzung über die wahre soziale 
Struktur der Sozialethik verlangen. E s sei dies der späteren Darstel­
lung vorbehalten. 

Die Gesellschaftslehre des Aristoteles zeigt ebenfalls die typischen 
Züge einer echten Sozialethik, wenngleich auch hier die politischen 
Gesichtspunkte nicht nur vorwiegen, sondern einzig das Feld be­
herrschen. Sein Begriff des Gemeinwohls ist nicht nur eine allgemeine 
Idee oder das Prinzip einer nur äußerlich rechtlichen Organisation, 
sondern ein das Bewußtsein und das Gewissen der Gesellschaftsglieder 
zusammenkettender Gehalt und damit etwas echt Soziales. 

Mit der Herausarbeitung der Menschenrechte eines jeden durch den 
Epikureismus und die Stoa vollzieht sich eine gewisse Verschiebung der 
Sozialethik in die Individualethik. Trotz des pantheistischen Einschla­
ges, den die Idee der Vernunft (Weltvernunft) bei den Stoikern zeigt, 
ist der Individualismus nicht zu übersehen. 

Augustinus 

Eine durchaus neue und im Laufe der Geschichte oft wieder­
erweckte Lehre vom Sozialen leitet Augustinus ein. Zwar greift er in 
seiner Anschauung von der Kirche als dem mystischen Leib Christi 
auf den platonischen (und natürlich erst recht paulinischen) G e ­
danken v o m Organismus der Gesellschaft zurück, anderseits aber 
sieht er gerade von der jenseitigen Bestimmung dieses übernatürlichen 
Organismus aus die menschliche Gesellschaft als Ganzes im Lichte der 
Geschichtsphilosophie oder Geschichtstheologie. E s wird der Lebens-
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prozeß der menschlichen Gemeinschaft verfolgt bis zur Scheidung 
zwischen Guten und Bösen, bis zur endgültigen Trennung in das 
Reich Gottes und das Reich des Widersachers Christi. Doch ist auch 
diese geschichtsphilosophische Betrachtung noch eine wirkliche 
Sozialethik, da über allem Gottes Gesetz und Gottes Gericht thront, 
gemäß welchem die Menschen gegenseitig im Gewissen zusammen­
gebunden werden. E s geht also Augustinus wirklich um einen uni­
versalen, gemeinschaftsformenden Ordnungsgedanken, nicht etwa 
nur um eine Ethik des Einzelnen im Hinblick auf das persönliche 
ewige Heil: den echt paulinischen Gedanken von der „Wieder-Be-
hauptung" aller in Christus. 

Thomas von Aquin 

Thomas von Aquin lag diese Geschichtsphilosophie weniger. E r 
wendet sich der typisch sozialethischen Betrachtung des Aristoteles zu. 
Allerdings sind auch hier die politischen Gesichtspunkte vordringlich: 
das Gemeinwohl als gesellschaftsformender Inhalt im Sinne der 
letzten Zusammenfassung zur „societas perfecta" (vollkommenen 
Gesellschaft), zum Staat. Abgesehen von einigen wenigen zerstreut 
liegenden Traktaten, worunter besonders das Opusculum „ D e regi-
mine principum" zu nennen ist, hat aber Thomas die Sozialethik ganz 
in seine Personalethik eingebaut; d. h. es ging Thomas mehr darum, zu 
zeigen, wie der einzelne Mensch seine endgültige Vollendung, vor 
allem seine ewige Glückseligkeit nur zu erreichen imstande ist, indem 
er sich dem Gemeinwohl ein- und unterordnet. Immerhin war dieses 
Gemeinwohl so überragend gedacht, daß es nicht nur eine Koord i ­
nierung persönlicher Ansprüche und Rechte der Gesellschafts­
glieder bedeutete, wie dies z. B . in der personalistischen Gesellschafts­
auffassung neueren Datums der Fall ist. Darum liegt bei Thomas 
grundsätzlich der Ansatz einer wirklichen Ethik v o m Sozialen vor. 
Anderseits handelt es sich dabei eigentlich nicht um eine Sozialethik 
in dem Sinne, wie wir sie heute anstreben. Die Sozialethik im heutigen 
Sinne nimmt sich zum Objekt die Frage, wie die Gesellschaft aufzu­
bauen, wie sie zu gliedern sei. Sie setzt also die Persönlichkeitsethik 
voraus und fragt weiter, welche Aufgabe der Gesellschaft als Ganzem 
gestellt ist, in welchem der einzelne ein Teil ist. Es geht also nicht nur 
um die Einordnung des einzelnen in ein bestehendes Ganzes, sondern 
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um die Ordnung des Ganzen als solchem. Allerdings finden wir auch 
hierfür Anklänge in der mittelalterlichen Ethik eines Thomas von 
Aquin, dort nämlich, wo das Problem der Autorität besprochen wird. 
Die Autorität wird als die entscheidende Instanz bezeichnet, welche 
das Ganze im Hinblick auf das Gemeinwohl ordnet und überwacht. 
Und doch sucht man vergebens nach einer Darstellung, wie nun die 
Autorität das Ganze zu gliedern und aufzubauen habe. 

Grundsätzlich maßgebend für die starke Verlagerung der aristo­
telischen Sozialethik in die Individualethik war, wie bereits erwähnt, 
der moraltheologische Gesichtspunkt, daß ein jeder als Einzelmensch 
zur ewigen Anschauung Gottes berufen ist, daß darum diese Welt wie 
auch die Gesellschaft nur ein Durchgangsstadium bedeutet. Von hier 
aus gesehen, bedeutet die Befürwortung des Mittelstandes nicht etwa 
eine Empfehlung und Forderung von der Sozialethik her, etwa um 
der besseren Verteilung der Güter, um des glücklicheren Zusammen­
lebens der Menschen und der Befriedung der Gesellschaft willen, 
sondern vielmehr oder vordringlich eine Forderung persönlichen 
Maßhaltens, persönlichen Glückes, sich in der Mitte der Tugend und 
der Güter zu befinden. Ganz deutlich wird dieser individualethische 
Gesichtspunkt in der Zinsfrage: der einzelne darf vom andern nicht 
mehr Geld verlangen, als er ihm geliehen hat. Daß im Raum einer 
arbeitsgeteilten Gesellschaft der Zins eine soziale Bedeutung gewinnen 
konnte, wurde nicht einmal geahnt. 

Und dennoch: hinter diesen modern personalistisch anmutenden 
Ideen verbirgt sich eine nicht ausgesprochene, aber tief in der Seele 
eines jeden mittelalterlichen Menschen lebendig wirkende Über­
zeugung von einem sozialen Ganzen, an das man nicht rührt, über das 
man nicht disputiert, weil es Gottes Ordnung ist. Der Begriff des 
Gemeinwohls, den Thomas im Anschluß an Aristoteles so hoch in 
Ehren gehalten hat als denjenigen Inhalt, der wahrhaft Soziales 
begründet, trägt bei ihm ein geheiligtes, theologisches Gewand: das 
Gemeinwohl besteht in der vorgegebenen Ordnung. Diese zu durch­
brechen, an ihr zu zweifeln, wäre nicht nur Verwegenheit, sondern 
Frevel an der Ordnung überhaupt. 

Die bestehende Gesellschaftsordnung hatte für den mittelalter­
lichen Menschen etwas Sakrosanktes. Sie galt ihm als ausgezeichnete 
gottgewollte Verwirklichung des Gemeinwohls. 
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Das herrschaftsständische und geburtsständische Sozialgefüge war 
darum nicht etwa nur ein äußerer Rechtsrahmen, sondern etwas 
durchaus Soziales, in welchem der einzelne Mensch in geordneter 
Wechselwirkung zum Mitmenschen stehen konnte und auch stand. 
Die allgemeine christliche Glaubensüberzeugung bildete die Seele 
dieses sozialen Gefüges. D a dieser Glaube zugleich auch den inneren 
Halt eines jeden Menschen an die alles weise und gütig ordnende 
göttliche Vatervorsehung einschloß, vor der jeder sich zu verant­
worten hatte, bestand kein Grund zu gegenseitigem Mißtrauen. Ein 
jeder wußte, daß die Entgleisung des einen oder andern, ob groß oder 
klein, einmal im Weltgericht im Angesicht der ganzen Menschheit 
bestraft werden würde. Aus diesem Grunde waren Auferstehung und 
letztes Gericht ein für die damalige Gesellschaft bevorzugter Gegen­
stand des Mysterienspiels und der darstellenden Kunst 2 . Nicht zuletzt 
wurde auch die geschichtstheologische Vorstellung wirksam, wonach 
das christlich gewordene römische Reich das letzte Stadium in der 
Menschheitsentwicklung war, so daß es sich überhaupt nicht mehr 
lohnte, an einen Umbau der bestehenden Ordnung zu denken 3 . 

Von hier aus gesehen, erhält der von Aristoteles übernommene 
Gemeinwohlbegriff einen erhöhten sozialen Wert, der wohl imstande 
ist, nicht nur ein Rechtsgefüge zu formen, sondern eine Gesellschafts­
lehre im wahren Sinne des Sozialen zu begründen. 

Vom Mittelalter %ur Neuheit 

Die Renaissance läßt eine Vorliebe zur platonischen Sicht erkennen 
und damit auch — noch Schärfer als es bei Plato den Anschein hat — 
ein Abgleiten in die reine Ideologie, die eigentlich mit dem Sozialen 
nicht mehr viel zu tun hat. Zeugen davon sind die „ U t o p i a " von 
Thomas More (1518) und der „Sonnenstaat" von Thomas Campanella 
(1623). Dagegen zerstört Machiavelli in seinem staatspolitischen Werk 
„II principe" (1532) völlig die Wechselwirkung der Menschen unter­
einander in Bewußtsein und Handlung. Die Gemeinschaft ist 

* Vgl. z. B. das Redentiner Osterspiel von 1464. 
3 Die sozialen Leitgedanken des Mittelalters sind im Anschluß an E. W. ESCHMANN (Zur politischen 

Struktur des Mittelalters, Ztschr. f. Völkerpsychologie und Soziologie, 4, 1928) gut dargestellt bei 
N.MONZEL, Geburtsstände und Leistungsgemeinschaften in der katholischen Soziallehre des 
Mittelalters und der Gegenwart, Bonn 1953, 16 ff. Vgl. auch: G. GROETHUYSEN, Die Ent­
stehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung in Frankreich, 1930. 
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nur noch ein Massengebilde zur Verwirklichung der Ziele des 
absoluten Herrschers. Das gesteigerte Interesse für die politischen 
Probleme drängt die Sozialethik in eine reine Rechtsphilosophie ab, 
in der es nur mehr um die Frage der Staatsgewalt oder des Krieges 
geht. So beim antik-republikanisch gesinnten Etienne de la Boetie^, 
Jean Bondin5, Alberico Gentiii®. Die rationalistische Naturrechtslehre 
hat dann endgültig den Weg zum Sozialen verbaut. Bei Pufendorf 
(1632—1694) z. B . ist die Gesellschaft nur mehr ein reines Zweck­
institut und zwar: ein auf den Zwecken der Individuen gegründetes 
Institut 7. Der naturrechtliche Individualismus, der besonders durch 
die Namen Hobbes, Locke, Rousseau gekennzeichnet ist und der zur 
neuen Konzeption der Menschenrechte als individualen Personen­
rechten geführt hat, ist dafür verantwortlich zu machen, daß der Auf­
stieg zu einer wahren Ethik des Sozialen nicht mehr gesehen wurde. 
Auf der Vorstellung von vorstaatlichen Rechten ist grundsätzlich 
keine Sozialethik möglich, weil sich das Soziale stets nur als ein 
Ausgleich von individuellen Rechten ergibt. Dieser üble Einfluß 
individual-liberalistischen Denkens, das im Grunde bis auf den 
Epikureismus zurückgeht, hat sich auch auf die katholische Sozial­
doktrin verhängnisvoll ausgewirkt 8 . Wenn man fortan das Soziale 
sucht, dann nicht mehr auf jener höheren Ebene der Ethik, die vor der 
konkreten Handlung des Menschen liegt, sondern nur noch im tat­
sächlichen Handlungsbereich der Menschen, in ihrem tatsächlichen 
Bewußtsein, in ihrer tatsächlichen Wechselwirkung. Das heißt, man 
suchte fortan nur mehr nach dem faktischen Sozialen. 

E s bedurfte also nur der Absage an die bisherige Methode, und man 
war bei der Ethnologie 9 , Geschichte (Savigny, E. Roscher, C. P. Thiele), 
Geschichtsphilosophie (J. B. Vico,J. G. Herder, Hegel, K. Marx) oder 
einer Art Naturphilosophie, zu der auch die Physiokraten unter 
Führung vonQuesnay mit ihrer Ermittlung der Marktgesetze und die 
Statistiker 1 0 gehören. Immerhin bedeutete es einen gewissen Fort-

* Discours de la servitude volontaire, auch „Contre Un" genannt, 1574 bzw. 1576. 
1 Republique, 1577. 
« De iure belli libri tres, 1588—1589. 
' Vgl. J . SAUTER, Die philosophischen Grundlagen des Naturrechts. Untersuchungen zur Ge­

schichte der Rechts- und Staatslehre, Wien 1932, 171. 
8 Vgl. die Freiheitsidee beim Personalismus moderner katholischer Autoren im 11. Kapitel. 
9 P. LAFITAU, Moeurs des Sauvages Ameriquains comparees aux moeurs des premiers temps, 1724. 

J . DEMEUNIER, L'esprit des usages et des coutumes des differents peuples, 1778. 
1 0 P.SÜSSMILCH, Die göttliche Ordnung in den Verhältnissen des menschlichen Geschlechts, aus 

der Geburt, dem Tode und der Fort-Pflanzung desselben . . . 2 Teile, 1741; 6. Aufl., 3 Bde. 1798. 
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schritt im Denken, wenngleich im positivistischen Sinne, wenn man 
das Soziale als eigene Wirklichkeit nicht missen wollte und es etwa 
im Sinne von Henri de Saint-Simon (1760—1825) als das „große 
Individuum" bezeichnete, das allerdings einzig Gegenstand der posi­
tiven Wissenschaft sein sollte. Der Arzt P.J.-B. Buche^ (1796—1865) 
erklärt deswegen die Gesellschaftslehre zur „sozialen Physiologie 1 1 " . 

Bei Auguste Comte (1798—1853) kristallisierte sich das positivisti­
sche Denken der damaligen Zeit zur systematischen Gesellschaftslehre. 
Im Gegensatz zur organischen Physik (physique organique) ist die 
Wissenschaft von der Gesellschaft die Physik der Art (physique de 
l'espece), die dann im 4. Band der „Cours de Philosophie posi t ive" 
(1839), lect. 47,erstmals denNamen „Sozio logie" erhält. Indem Auguste 
Comte erklärte, daß die sozialen Fakten in keiner Weise auf das Indi­
viduum zurückzuführen, sondern eben Gegenstand einer ganz eigenen 
Wissenschaft seien, begründet er eine wirkliche Gesellschaftslehre, 
d. h. das Soziale wird in seiner Eigenheit gewürdigt, wenngleich 
fern von allen ethischen Normen. E s geht Comte nicht mehr um die 
„Vervol lkommnung", sondern um die„Entwicklung" der Gesellschaft. 
Allerdings konnte Comte der Philosophie doch nicht entraten. 
Immerhin ist fortan die Soziologie, namendich seit den ganz positiven 
Erhebungen von Le Play, immer mehr bestrebt, eine positive Wissen­
schaft zu sein. 

Die entscheidende Frage aber, die an die Soziologie gestellt wurde, 
war diese: Was ist das Soziale? Nur ein symbolischer Ausdruck für 
etwas, das im Grunde doch nichts anderes als einen Kausalzusammen­
hang kosmologischer, biologischer Art oder etwas rein Psychisches 
bedeutet im Sinne des Zusammengehörigkeitsbewußtseins eines jeden 
mit andern? Oder doch etwas mehr als nur das, etwas, das über die 
Kausalzusammenhänge der Individuen und über das Bewußtsein der 
vielen hinausgeht ? 

Entsprechend der Antwort auf diese Fragen lassen sich die Mei­
nungen in folgende Gruppen gliedern, wobei zu bemerken ist, daß die 
einzelnen Autoren sich niemals klar und eindeutig ausgesprochen, 
sondern fast durchweg selbst eine gedankliche Entwicklung durch­
gemacht haben, zum Teil sogar von einem Extrem zum andern: 

1 1 Introduction ä la science de 1'histoire, 1833. 
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1. Die energetische, bzw. mechanistische oder kosmologische Erklärungs­
weise, die das Soziale in der materiellen Aktion und Reaktion be­
gründet (S. C. Haret, A. Portuondo y Barcelo, Ch. H. Carey, E. Solvay, 
W. Ostwald, E. Waxweiler usw.J . Zur Illustration möge ein Beispiel 
aus W. Bechtereff genügen, wonach der Konservativismus oder 
Traditionalismus nichts anderes ist als der Ausdruck des Gesetzes der 
Trägheit, dem der Mensch ebenso wie die Materie verhaftet ist. Auch 
die Ansicht, daß das Milieu die Gesellschaftsglieder forme, bewegt 
sich innerhalb der Kausalerklärung. 

2. Die biologische Anschauung (H. Spencer, P. Lilienfeld, A. Schäffle, 
R. Worms, J. Novicov, E. Häckel), wonach die Gesellschaft eine eigene, 
nämlich die höchste Form der Organismen ist. 

3. Die psychologische Begründung des Sozialen (G. de Tarde, 
P. Lacombe, E. Goblot, Fr. H. Giddings, W. McDougall, E. Dürkheim 
usw.,), wonach Instinkte oder bestimmte Bewußtseinsinhalte Trieb­
federn oder Widerspiegelungen des sozialen Geschehens sind. Hierzu 
gehören also auch — so sehr sich vielleicht die betreffenden Autoren 
dagegen wehren mögen — jene Auffassungen, die das Soziale in 
irgendwelchen kulturellen Ideen, etwa im Religiösen fundieren 
(E. A. Ross, M. Weber), oder jene phänomenologischen Darstellun­
gen, die das Soziale nicht so sehr in der „Wir-Beziehung", als vielmehr 
im „Wir-Bewußtsein" erblicken (Husserl, M. Scheler u s w . j . 

4. Die Be^iehungslehre, die die gesamte Kausalordnung, wie immer 
sie aufgefaßt wird, ob im physischen, biologischen oder psychischen 
Sinne, in den Hintergrund drängt, um einzig die darauf aufbauende 
Beziehung zum Gegenstand der Soziologie zu erheben. Die philo­
sophischen Grundlagen dieses Bemühens liegen ziemlich weit 
zurück in der Konzeption der Geisteswissenschaften von W. Dilthey 
(1833—1911). Dilthey wollte sich klar von der naturwissenschaftlichen 
Erklärungsweise trennen: die Natur erklären wir, das Seelenleben 
verstehen wir. Als eigentliche Begründer der formalen Betrachtung des 
Sozialen gelten aber in Deutschland: Ferd. Tönnies (1855—1935) und 
Georg Simmel (1858—1916). Ausgehend von dem Gedanken, daß das 
Soziale in der gegenseitigen Verhaftung der Menschen zu suchen sei, 
hat Tönnies die Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesell­
schaft aufgestellt 1 2 . Allerdings konnte auch Tönnies das Psychologische 
1 2 Gemeinschaft und Gesellschaft, 1. Aufl. 1887, 8. Aufl. 1935. 
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nicht ausschließen, da er zur Unterscheidung zwischen Gemeinschaft 
und Gesellschaft die Begriffe des „Wesenwillens" und „Kürwi l lens" 
brauchte. Unter dem Wesenwillen werden dabei die „natürlichen" 
Neigungen, Triebe und Eigenschaften, die zum Sozialen drängen, 
verstanden, während der Kürwille dem menschlichen Interesse ent­
springt, also zweckrational gerichtet ist. Den eigentlichen Anstoß 
zur formalen Soziologie hat dann G. Simmel gegeben mit der Erklä­
rung, die Soziologie habe die formale Seite der Gesellschaft zu be­
trachten, also die Differenzierung, Über- und Unterordnung in den 
gesellschaftlichen Beziehungen, Konflikten usw. Die Benennung 
„formale Soziologie" wurde durch v. Wiese in „Beziehungssoziologie" 
umgewandelt, bei N. Monzel13 „Struktursoziologie" genannt. Sofern 
man die rechtlichen Gebilde wie Genossenschaft (O. v. Gierke), Bund 
(H. Schwalenbach) nicht nur im juristischen, sondern auch lebendig 
gemeinschaftlichen Sinne versteht, fallen auch sie unter die Bezie­
hungssoziologie. Heute ist man sich darin durchweg einig, daß die 
eigentliche Soziologie die zwischenmenschliche Beziehung zum 
Gegenstand hat, während alle andern Betrachtungen nur leihweise 
und mit zusätzlicher Benennung den Namen „soz ia l " erhalten (Sozial­
psychologie, Sozialmedizin usw.). 

So hat man also das Soziale doch wieder gefunden, aber in einem 
ganz andern Sinn, als es etwa noch in der Sozialethik der Fall war. E s 
ist nunmehr nur jene zwischenmenschliche Beziehung, die durch das 
aktuelle Bewußtsein und Zueinanderhandeln der Menschen begründet 
wird. Man ist also bei einer rein positiven Wissenschaft v o m Sozialen 
gelandet. U m sich dieser Wandlung der Dinge klar zu werden, bedarf 
es nur eines oberflächlichen Blickes in die „soziodramatischen" 
Experimente von / . L. Moreno (Soziometrie). 

Immerhin befinden wir uns vor dem wirklich Sozialen, das sich 
klar v o m Individuum und seinen Handlungen, sofern sie allein in der 
Kausalordnung betrachtet werden, abhebt. Anderseits muß sich die 
Soziologie klar sein, daß sie dabei die Beziehung als eine echte 
Wirklichkeit anerkennen muß. Dazu aber braucht es einen philo­
sophisch geschärften Blick, sonst verbleibt man im reinen Nominalis­
mus. Im Grunde weist darum der Philosoph dem Soziologen das 
Objekt zu. Von Wiese glaubt also zu Unrecht, auf die Philosophie 

1 3 Struktursoziologie und Kirchenbegriff. Grenzfragen zwischen Theologie und Philosophie. Hrsg. 
von A. RADEMACHER und G. SÖHNGEN, H. X., Bonn 1939. 
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verzichten zu können. E s gehört zu den Grundthesen des Aristoteles, 
daß nur die Philosophie den einzelnen Wissenschaften den Erkennt­
nisbereich absteckt. Auf jeden Fall ist es eine ungeheuerliche An­
maßung, wenn die Soziologie behauptet, daß sie allein das Soziale 
betrachte. Sie betrachtet das Soziale als vom Menschen gesetzte 
Beziehung in gemeinschaftlichem Bewußtsein und gegenseitigem 
Handeln. E s gibt aber, worüber die Rede sein soll, auch ein Soziales, 
das vor dem positiv-wissenschaftlich erfahrbaren sozialen Prozeß 
liegt, eben das Soziale der Ethik. Die Vorliebe der Theologie für den 
Organismusbegriff beweist die Sorge um die Bewahrung eines nicht 
positivistisch formulierten Sozialen. Gewiß ist der Begriff des Orga­
nismus, auf die Gesellschaft angewandt, nur eine Analogie, aber hinter 
dieser Analogie steht doch eine Wirklichkeit, die, soweit es geht, 
adaequat auszudrücken, Aufgabe der Philosophie ist, beziehungs­
weise — bezüglich der Kirche — der Theologie. 

Die christliche Ethik hat aus der geschichtlichen Entwicklung der 
Soziologie manches gelernt. Ihr Blick und vor allem ihr Interesse für 
das Soziale wurden geschärft. So machten sich die christlichen Ethiker 
intensiver an die Ausarbeitung einer eigentlichen Sozialethik als eines 
eigenen Zweiges der Ethik. Anderseits aber verfing sich das christliche 
Denken da und dort in den positivistischen Vorstellungen des Sozia­
len. Man begann ebenfalls mit dem tatsächlichen Handeln der vielen 
Menschen. Erst von dieser Gegebenheit aus versuchte man, zu einem 
Gemeinwohl aller aufzusteigen. Ist nicht gerade diese Sicht charakte­
ristisch für viele, wenn sie von vorgemeinschaftlichen Rechten im 
Personalismus reden ? Eine wahre Sozialethik aber muß beim Gemein­
samen beginnen. In dieser Hinsicht behält O. Spann mit seiner Uni-
versalismus-Idee recht. Das Verhängnis O. Spanns war nur, daß er 
diesen Universalismus im Sinne des Seins auffaßte, während er in die 
Ethik gehört, und ferner gänzlich übersah, daß der Universalbegriff 
des Gemeinwohls ein analoger Begriff ist, der zwar Gemeinsamkeit 
besagt, aber zugleich die Verschiedenheit der Individuen mit­
einschließt. 
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Z W E I T E S K A P I T E L 

D I E D E F I N I T I O N 

D E S S O Z I A L E N U N D D E R G E S E L L S C H A F T 





Der Ausgangspunkt 

Die Sozialethik ist die ethische Wissenschaft vom Sozialen. Eine 
Untersuchung nun, die feststellen will, ob es eine solche Wissenschaft 
überhaupt gibt, muß sich fragen, ob das Objekt der Sozialethik, das 
ethische Soziale, wirklich existiert. Und hierzu hat man sich zunächst 
einmal über das Soziale als solches klar zu werden. Bei dieser Unter­
suchung wird sich herausstellen, ob für die Betrachtung des Sozialen 
mehrere Wissenschaften, etwa die Sozialethik und die Soziologie, in 
Frage kommen und in welchem Sinne sie je ihre eigene Aufgabe 
haben. E s wird also auch entschieden, ob das von Vertretern beider 
Wissenschaften, der Soziologie wie der Sozialethik, in Anspruch ge­
nommene Monopol über das Soziale zu Recht besteht. 

Der Weg %ur Definition 

U m zu einer wirklichen Bestimmung dessen zu kommen, was das 
Soziale bedeutet und ist, bedarf es zunächst einer Umreißung von 
Namen und Begriff. Wir haben es hier ja nicht mit einer chemischen 
oder physikalischen Analyse zu tun, deren Resultat man einen 
erfundenen Namen gibt, sondern mit einem Phänomen, das schon 
lange Gegenstand der Erfahrung und des Forschens war. In der bereits 
bestehenden Namengebung und in dem ununterbrochenen Gebrauch 
des Namens liegt also eine Quelle von Erfahrungserkenntnis und 
Wirklichkeitsbestimmung. Was versteht man also unter dem Namen 
„Soz ia l " ? Die Antwort auf diese Frage gibt die sogenannte Nominal­
definition. 

Allerdings ist mit einer bloßen Nominaldefinition das Wesen einer 
Sache noch nicht erkannt. Auch die Namen verschleißen sich, so daß 
eine Neuorientierung an der Wirklichkeit nötig wird. So ist z. B . 
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der Begriff der Tugend heute bereits zur Unkenntlichkeit entstellt. 
Außerdem bedeutet der Name sehr oft nur einen Hinweis, der zur 
Wirklichkeit führt, aber noch nicht vollgültiges Zeichen der Realität 
selbst. Der Philosoph benützt darum den Namen oft nur als entferntes 
Hilfsmittel bei der Entdeckung einer bisher nicht erkannten Wirklich­
keit. Dies gilt vor allem von jenen Namen, die auf etwas hindeuten, 
was hinter der Erscheinungswelt liegt und niemals unmittelbar 
Gegenstand der Erfahrung sein kann. So verhält es sich ganz offen­
sichtlich mit allen Namen, die eine Beziehung ausdrücken. Im Bereich 
der Beziehung aber Hegt, wie wir sehen werden, die Wirklichkeit des 
Sozialen. E s ist also gerade hier der Nominaldefinition gegenüber eine 
gewisse Reserve angezeigt. Erst die Realdefinition, d. h. die Wesens­
bestimmung der Sache, gibt endgültigen Aufschluß, welcher Sinn 
und welcher Umfang dem Namen zusteht. 

I . D i e Nomina ldef in i t ion des Sozia len 

Was bezeichnet der Name „ s o z i a l " ? Welcher Begriff liegt ihm 
zugrunde ? Hierbei ist noch belanglos, ob dieser Begriff eine Wirklich­
keit außerhalb des menschlichen Verstandes besitzt oder nicht. 

Die Nominaldefinition ist in zweifacher Weise zu verstehen: 1. in 
etymologischer Hinsicht und 2. dem Sprachgebrauch nach. 

1. D i e E t y m o l o g i e d e s W o r t e s „ s o z i a l " 

In etymologischer Hinsicht, d. h. im Sinne der äußeren Form des 
Wortes, gemäß der Sprachwurzel und Sprachverwandtschaft, kommt 
das Wort „soz ia l" vom Lateinischen „soc ius" , was soviel heißt wie 
teilnehmend, in Verbindung stehend, zugesellt, Gesellschafter, 
Gesellschafterin, Genösse, Kamerad, Teilnehmer, Teilnehmerin, Ver­
bündeter. Das Abstraktum dazu lautet „socie tas" : Gesellschaft, Ver­
bindung mit andern, Bündnis usw. Socialis, sozial ist somit alles, was 
die Eigenschaft der Gesellschaft, Kameradschaft usw. besitzt. 

Schon von hier aus verweist also der Name „soz ia l " über das 
Individuum hinaus zu einem andern, der dem Individuum irgendwie 
verbunden ist. 
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2. D e r S p r a c h g e b r a u c h 

Der Sprachgebrauch gibt Antwort auf die Frage : Wo und bei 
welcher Gelegenheit wird das Wort „soz ia l " verwendet? Hier ist 
wiederum eine Unterscheidung nötig, insofern wir a) v o m allgemei­
nen, vulgären und populären Sprachgebrauch reden, oder b) den 
Sprachgebrauch innerhalb der Wissenschaften ins Auge fassen. 

a) Der vulgäre Sprachgebrauch 

Man spricht allgemein von einem „sozial eingestellten" Menschen, 
als einem Menschen, der nicht egoistisch nur sich selbst sucht, 
sondern auch auf das Wohl des Nächsten oder der Nächsten bedacht 
ist. Man spricht von „sozialer Fürsorge" und meint die Fürsorge, 
nicht für den Einzelnen als solchen, sondern für die Gemeinschaft, für 
mehrere in einer proportionierten Weise. Im gleichen Sinne redet man 
von „sozialgerechter Verteilung", von „sozialem Wohnungsbau" 
usw. Die „soziale F rage" wird als eine Frage verstanden, welche die 
Gemeinschaft angeht und das Gleichgewicht innerhalb der Gemein­
schaft schaffen soll. Immer handelt es sich also um etwas, das über das 
Individuum hinausweist, mehrere betrifft und sie einander zuordnet. 

b) Der wissenschaftliche Sprachgebrauch 

E s geht hier nicht darum, wie die einzelnen Wissenschaftler das 
Soziale erklären, ob sie ihm Wirklichkeit oder nur Gedachtsein 
zuschreiben. E s geht also auch nicht um eine Kritik der verschiedenen 
Auffassungen v o m Sozialen, sondern vielmehr um die Frage, wann 
und wie die Vertreter der Wissenschaft den Begriff des Sozialen 
anwenden. Der einzelne Wissenschaftler mag dabei das Soziale falsch 
beschreiben, er hat aber doch irgendeine Vorstellung davon, wenn er 
es beschreibt. Er meint ein ganz bestimmtes Phänomen, d. h. er hat 
einen bestimmten Begriff, wenn er über das Soziale disputiert. Die 
Herausarbeitung des wissenschaftlichen Begriffes „soz ia l" gibt zu­
gleich Gelegenheit, eine Abgrenzung gegen die umhegenden Begriffe 
vorzunehmen, etwa gegen das Allgemeine, die Summe und das 
Kollektiv. Die Soziologie hat hier das vorzügliche Verdienst, die 
Bedingungen aufgestellt zu haben, die einen richtigen Gebrauch des 
Wortes „soz ia l " erst rechtfertigen. 
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Folgende vier Eigenschaften müssen zusammentreffen, damit ein 
Phänomen als sozial bezeichnet werden kann 1 : 

Erstes Merkmal des Socialen 

Es muß sich um eine Mehrzahl von Menschen handeln. — Hierin sind 
eigentlich zwei Momente enthalten. Zunächst nämlich, daß das Soziale 
eine typische Erscheinung im menschlichen Lebensraum ist. Damit soll 
alles ausgeschlossen sein, was irgendwie ins rein Somatische reicht. 
E s geht also beim Sozialen nicht um gleiche physische Funktionen, 
auch nicht um gleiche Instinkte, die man auch im Tierreich findet. 
Sodann wird im ersten Merkmal zugleich angegeben, was man nun 
unter dem typisch Menschlichen genauer begreift: daß das Soziale 
immer nur etwas sein kann, das mehrere Menschen angeht. Hierin 
liegt eigentlich die Bedeutung dieses ersten Merkmals des Sozialen. 
E s geht um die grundsätzliche Scheidung des Sozialen v o m Indi­
viduellen. 

Ch. Le Coeur2 erwähnt hierzu folgendes Beispiel: E in Muselman aus 
Marokko bekehrt sich zum Christentum. Dieses Ereignis ist ohne 
Zweifel zunächst etwas Individuelles, ein persönlicher Entschluß 
eines einzelnen Menschen. Anderseits aber tritt dieses Faktum mit der 
Umwelt in Berührung und ruft dort eine bestimmte Reaktion hervor : 
Bewegung der Entrüstung. Damit wird die personale Entscheidung 
zu einem sozialen Geschehen. Die soziale Gestalt des Phänomens ist 
offenbar nicht die persönliche und individuelle Tat, sondern etwas, 
das gerade über das betreffende Individuum hinausgeht und mehrere 
betrifft. 

Allerdings ist durch diesen ersten Punkt das Soziale noch nicht 
ausreichend von der „ S u m m e " unterschieden. 

N o c h eine weitere wichtige Erkenntnis ist durch das erste Merkmal 
gewonnen: Das Soziale kann nicht einfach die spezifische Natur des 
Menschen sein. Denn in ihr werden die vielen Träger in ihrer Ver­
schiedenheit nicht miteinberechnet. Zum Sozialen gehört aber die 
Mehrzahl und damit irgendwie die Verschiedenheit. Das Überindi-

1 Vgl. die gute Zusammenstellung dieser vier Merkmale bei N. MONZEL, Struktursoziologie und 
Kirchenbegriff. Grenzfragen zwischen Theologie und Philosophie, hrsg. von A. RADEMACHER 
und G. SÖHNGEN, Heft X. Bonn 1939, 37 ff. 

2 Le Rite et l'Outil. Essai sur le rationalisme social et la pluralite des civilisations. Travaux de „l'Annee 
Sociologique", Paris 1939, 12. 
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viduelle des Sozialen kann darum von dieser Verschiedenheit der 
Individuen nicht absehen. Dieser Gedanke wird übrigens wichtig, 
wenn von der Analogie des Gemeinwohls gesprochen wird (vgl. 
unten im 6. Kap . ) . Burdin hat somit am Sozialen vorbeigesehen, wenn 
er erklärte, die Gesellschaftslehre sei die Lehre v o m Menschen als 
„species" . Wäre diese Definition richtig, dann könnte die Gesell­
schaftslehre im Sinne von Henri de Saint-Simon auch als reine Natur­
wissenschaft verstanden werden. 

Zweites Merkmal des Socialen 

E s wird der gleiche intentionale Gehalt in jenen, die in einer Gemein­
schaft verbunden sein sollen, vorausgesetzt. Damit ist das typisch 
Menschliche, nämlich das Geistige berührt, das sich im Sozialen 
verwirklicht. Von allen Soziologen wird unterstrichen, daß gerade 
darin das Wesen der menschlichen Gesellschaft im Gegensatz zu den 
dauernden tierischen Verbindungen zu suchen ist, daß die Gemein­
schaft zwischen den menschlichen Individuen vorwiegend und an 
erster Stelle geistigen Charakter besitzt, also im Bewußtsein der Mit­
glieder lebt. Eine nur äußere Gleichheit in Sein und Handeln be­
gründet also noch nicht das Soziale. E s wäre darum verkehrt, die 
Menschen deswegen sozial zu nennen, weil alle die gleiche Natur 
haben. Dann würden alle Gleichfarbigen, Gleichaltrigen, Ledigen, 
Verheirateten, Linkshänder oder die von gleichem Mißgeschick 
Betroffenen bereits eine Gesellschaft bilden. Der braune Teint, der 
allen Marokkanern eigen ist, bedeutet noch kein soziales Phänomen. 
Schlafen und Essen, wonach alle Menschen naturhaft verlangen, ist 
noch lange kein soziales Tun. 

Was nun in diesem gemeinsamen Bewußtsein inhaltlich beschlossen 
ist, spielt zunächst keine Rolle. E s kann etwas real Existierendes oder 
eine bloße Idee oder Utopie, eine Person oder ein Ding , ein Zustand 
oder ein Geschehen, eine N o r m oder ein Sachverhalt, oder was immer 
gedacht sein 3. 

E s genügt aber nicht, daß der „gleiche intentionale Gehalt" 
lediglich als Gedanke in den verschiedenen Individuen der Gemein­
schaft vorhanden ist; es muß sich vielmehr um den gleichen, mit 
Interesse verfolgten Bewußtseinsinhalt handeln. Eine wissenschaftliche 

» Vgl. N. MONZEL a.a.O., 40. 
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Vereinigung z. B . ist als Vereinigung nicht denkbar, wenn sie nur das 
Beieinandersein derjenigen besagen würde, die das gleiche denken. 
Ohne die emotionale oder aktive Ordnung kann der „gemeinsame 
intentionale Gehalt" nicht gemeinschaftsbildend sein. Der Begriff des 
„intentionalen Gehaltes" hat also nicht nur die Bewandtnis des 
Bewußtseins, sondern darüber hinaus auch die des Strebens. Man 
würde allerdings zu weit gehen, wollte man darunter schon das ver­
stehen, was die Scholastik in die Definition der Gesellschaft aufnimmt, 
nämlich das „gemeinsame Ziel"; denn es bedarf durchaus nicht 
notwendigerweise des gemeinsamen Zieles im Sinne des scholastischen 
Gesellschaftsbegriffes, wenn man v o m sozialen Geschehen sprechen 
will. Im scholastischen Sinne besagt gemeinsame Intention zugleich 
Solidarität, Zusammengehörigkeit in der Verfolgung desselben 
Zweckes. Dagegen spricht die Soziologie von einem sozialen Ge­
schehen auch beim K a m p f und Streit 4. „Gemeinsamer intentionaler 
Gehalt" wird darum besser im Sinne von „Konzentration des Be ­
wußtseins auf einen irgendwie gleichen Interesseninhalt" verstanden. 
Dieser gleiche Interesseninhalt kann durchaus in verschiedener, sogar 
in entgegengesetzter Weise verfolgt werden, wie dies im Kr ieg der 
Fall ist. Auch können die beiden, die sozial miteinander in Beziehung 
stehen, ganz verschiedener Meinung bezüglich desselben intentionalen 
Gehaltes sein. Gerade daraus ergibt sich ja das Phänomen des Krieges. 
Die Soziologen bestehen darauf, daß das Soziale nicht etwa nur in der 
Liebe gegeben sei, wo sich beide in vollkommener Weise durch­
dringen und miteinander eins werden, sondern auch im direkten 
Gegensatz, i m H a ß und in der gegenseitigen Abneigung. Auch hier 
liegt eine „Wechseleinung" vor, wenngleich in einem weiteren Sinne. 
„Hassen, genau wie lieben, können wir überhaupt nur da, wo wir 
verstehen können, verstehen in dem weiteren Sinn, der jedes wie auch 
immer betonte Teilnehmen an der Innerlichkeit des D u bezeichnet 5 ." 
Dieser von dem Phänomenologen Theodor Litt ausgesprochene 
Gedanke ist an sich uralt. Haß, so sagt bereits Thomas6, gibt es nur, 
wenn der Grundaffekt Liebe vorhanden ist. 

1 Vgl. hierzu LEOP. v. WIESE, System der Allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen 
Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre). München-Leipzig 1933, 
291 ff. und passim. 

5 T. LITT, Individuum und Gemeinschaft, Leipzig-Berlin 1926, 193. 
6 S. Th. I—II q. 29 a. 2. 
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Hier liegt auch die Erklärung verborgen, warum die Sozialethik 
auch den Kr ieg noch in ihr System einordnen kann. Jedoch steht 
dabei nicht das Trennende und Abstoßende wie in der Soziologie im 
Mittelpunkt der Betrachtung, sondern das Gemeinsame, das durch 
den Kr ieg verwirklicht werden muß, nämlich die beiden Parteien 
aufgetragene Gerechtigkeit. 

D a die Soziologen den Begriff des gemeinsamen intentionalen 
Gehaltes im Sinne des aktuellen Bewußtseins verstehen, können sie den 
Meuchelmord nicht mehr als etwas Soziales bezeichnen. Derjenige, 
der ermordet wird, ist überhaupt nicht in der Lage , sich über das 
Geschehen bewußt zu werden. Die Sozialethik dagegen erklärt, daß 
auch hier noch ein soziales Geschehen vorliegt. Ob ihre Behauptung 
zu Recht besteht oder nicht, wird vom Nachweis abhängen, daß es ein 
gemeinsames, v o m Bewußtsein getragenes Interesse gibt, das bereits 
besteht, bevor der Mensch ins aktuelle Bewußtsein eintritt. E s ist dies 
nur aus der Naturanlage des menschlichen Interessevermögens (des 
Willens: voluntas ut natura) zu beweisen. Doch dies berührt bereits 
die reale Abgrenzung des Sozialen. 

Drittes Merkmal des Socialen 

Die Menschen müssen ein konkretes oder allgemeines Wissen 
voneinander und von ihrer Ausrichtung auf denselben intentionalen Gegen­
stand haben. Wenn zwei Atomforscher gleichzeitig, der eine 
in Europa, der andere in Amerika, dieselben Versuche machen, 
voneinander aber nichts wissen, dann sind die Voraussetzungen für 
eine soziale Verbindung noch nicht gegeben. Wenn zwei Radfahrer, 
die beide dasselbe tun, nämlich radfahren, sich auf der Straße gegen­
seitig streifen, so daß sie zu Boden fallen, dann ist das soziale Phäno­
men, nämlich die Diskussion, erst möglich vom Augenblick an, da 
beide feststellen, daß jeder denselben Pfad benutzen wollte. Wenn 
zwei Fischer bei dichtem Nebel mit ihren Booten zusammenstoßen, 
weil sie sich überhaupt nicht bemerkt haben, und beide im Wasser 
versinken, ohne vorher noch die Ursache des Unglückes erkannt zu 
haben, dann liegt kein soziales Phänomen vor. Keiner hatte vom 
andern ein Wissen. Und doch hatten beide den gleichen intentionalen 
Gehalt, insofern beide fischen wollten. 
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Wie also die rein naturhafte Gleichheit und Ähnlichkeit zwischen 
Menschen, etwa die gleiche Natur, gleiche Farbe usw. nicht ausreicht, 
um das Soziale zu erzeugen, so auch nicht die Gleichheit im geistigen, 
intentionalen Bereich allein. Nicht einmal die gleiche sittliche Haltung 
in verschiedenen Personen vermag die Grundlage für das Soziale 
zu bilden. Darum ist auch das gleiche sittliche Gesetz, das viele Indi­
viduen über sich anerkennen, noch nichts Soziales, solange jeder nur 
für sich allein das gleiche sittliche Ideal anstrebt. Jeder muß darüber 
hinaus vom gleichen Ideal des anderen wissen. Und auch dies genügt 
noch nicht, wie der vierte Punkt nachweisen wird. 

U m nun das Soziale nicht auf die ganz intimen Beziehungen wie 
Ehe und Familie, wo jeder bis ins Konkrete vom andern um den 
gemeinsamen intentionalen Inhalt weiß, einzuschränken, fügt die 
Soziologie hinzu, daß auch ein „allgemeines" gegenseitiges Wissen 
genüge. 

Viertes Merkmal des Socialen 

Zwischen den Menschen, die auf denselben intentionalen Inhalt aus­
gerichtet sind, muß eine direkte oder indirekte Wechselwirkung bestehen. Die 
Vertreter der formalen Soziologie sehen hierin das entscheidende 
Element des Sozialen, das alle früheren einschließt. Wilhelm Dilthey 
nannte die Wechselwirkung das anschaulichste Moment jeder Sozial­
verbindung 7 . 

Mit diesem Merkmal wird in entscheidender und eindeutiger Weise 
das Soziale vom Individuellen abgehoben. Es wird hier klar ausge­
drückt, daß das Soziale etwas sein muß, was auch nicht mit der 
Summe von Individuen verwechselt werden kann: das Mit- und 
Ineinander von mehreren, die einen gleichen intentionalen Richtpunkt 
bei gegenseitigem Voneinanderwissen haben. A m einfachsten wird 
das vierte Merkmal am Beispiel des Ich-Du-Verhältnisses erläutert, 
wie es sich in der Freundschaft findet. Dietrich v. Hildebrands hat dieses 
Ich-Du-Verhältnis phänomenologisch analysiert. Sein Bemühen 
kommt übrigens zu demselben Resultat, das sich schon bei Thomas 
v. Aquin9 in der Erklärung der Caritas als Freundschaftshebe findet. 

7 Über das Studium der Wissenschaft vom Menschen, der Gesellschaft und vom Staat. Gesammelte 
Schriften, Bd. 5, Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. Leipzig-Berlin 1924, 60ff. 

8 Metaphysik der Gemeinschaft, Augsburg 1930, 47 ff. 
' S. Th. II—II q. 23 a. 1. 
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Die Freundesliebe kann als einseitige Liebe überhaupt nicht bestehen. 
Sie setzt wesentlich die Liebe des Freundes mit ein. A liebt B mit der 
Liebe, mit der B den A liebt. Thomas v. Aquin10 hat dies mit einem 
augustinischen Gedanken 1 1 treffend zum Ausdruck gebracht: „Amicus 
amico amicus." 

E s handelt sich also in der Wechselwirkung, die man als das vierte 
und wesentliche Element der sozialen Verbindung bezeichnet, nicht 
etwa nur um eine Aktion auf der einen und eine Gegenaktion auf der 
anderen Seite, sondern um ein Ineinandergreifen und ein gegenseitiges 
Sich-Durchdringen. F. Tönnies12 spricht deswegen noch von einem 
Minimum von Einheit und Gemeinsamkeit auch in der geringsten 
Sozialverbindung, also auchin der von ihm sogenannten „Gesellschaft". 
Die „Gesellschaft" entsteht nach Tönnies, wie bereits erwähnt, aus rein 
zweckhaftem Wollen, dem sog . „Kürwil len" , im Gegensatz zur 
„Gemeinschaft", die sich aus dem „Wesenwillen" ergibt, d. h. aus 
natürlichen Neigungen, Trieben und Eigenschaften. Im Konkurrenz­
kampf, so erklärt nun Tönnies, sucht jeder der Partner seinen eigenen 
Vorteil, und trotzdem betrachtet jeder den anderen als gleiches 
Kürwillenssubjekt. Die beiden können also wegen der gegenseitigen 
Anerkennung als Kampfpartner noch als Ganzes begriffen werden. 
In der Formulierung von G. H. Mead heißt dies: E s spielt einer die 
Rolle des andern. G. H. Mead verweist dabei auf die Taktik im Box­
kampf. Jeder der beiden Kämpfer versetzt sich in Gedanken in den 
andern hinein, um im rechten Augenblick den Fintenhieb auszufüh­
ren 1 3 . Das Beispiel von Mead soll nun nicht die Ich-Du-Beziehung der 
Freundschaft, sondern ganz allgemein die Wechselwirkung in der 
Sozialverbindung ausdrücken. Und hierzu ist es sehr geeignet, da es 
gerade auch für jenes soziale Phänomen gilt, das man im volkstüm­
lichen Sprachgebrauch und in der ethischen Wertung als a-sozial 
bezeichnet, nämlich den Kampf, Streit und Haß. Sofern der eine den 
andern nicht unversehens und heimtückisch niederschlägt oder ihn 
im Stillen verabscheut, sondern in offenem Haß bekämpft, liegt auch 
hier ein gewisses Verschmolzensein und ein gegenseitiges Sich-
Durchdringen, d. h. eine Wechselwirkung und damit etwas Soziales vor. 

1 0 A. a. o. 
1 1 AUGUSTINUS, De fide rerum quae non videntur, c. 2 (ML 40,173): „amicitia . . . non nisi rrmtuo 

amore constat". 
1 2 Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie. Leipzig 1935, 132 f. 
1 3 G. H. MEAD, Mind, Seif and Society, N. Y. 1934, 237—249. 
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Nähere Bestimmung des vierten Merkmals im Sinne der Ganzheit 

Ob allerdings der Begriff „Wechselwirkung" ausreicht, um das 
Neue, das über das Individuum Hinausgehende und es Umgreifende, 
zu bezeichnen, wird erst die Untersuchung der Realdefinition ergeben. 
Der Begriff Wechselwirkung — dies ist bereits im Raum der Nominal­
definition klarzustellen — ist auf jeden Fall nicht erschöpfend für das, 
was man gemeinhin „soz ia l" nennen möchte. Mit „sozial" , namentlich 
mit dem Abstraktum „Gesellschaft", wird, darin sind sich im Grunde 
alle Soziologen einig, etwas bezeichnet, das ein Ganzes ausmacht, 
worin mehrere Personen in einer neuen Einheit verbunden sind. Die 
Untersuchung über die Realdefinition wird nachweisen, daß dieses 
Neue, Zusammenfassende, nicht in Wirkung und Gegenwirkung 
allein bestehen kann, sondern in einer Einheit zu suchen ist, die über 
die zusammenführende Ursache, nämlich die Handlungen und 
„Prozesse" (v. Wiese), hinausgreift und darum auch mehr ist als nur 
irgendwelche gedachte Einheit von Ursachen. Aus diesem Grunde — 
dies wird sich zeigen —, sind auch die Abstrakta, die Versubstanti-
vierungen „Gesellschaft", „S taa t" , „Gemeinschaft", gegen die 
v. Wiese1* mit der Verbissenheit eines Positivisten kämpft, Wirklich­
keitsbezeichnungen in einem ganz anderen Sinn als dessen „Gesamt­
heit von beobachteten Prozessen 1 5 " . 

Ausgehend von dieser Korrektur der „Wechselwirkung" erkennt 
man auch klar die Unterscheidung zwischen „soz ia l " und „kollektiv". 
Das gemeinsame Vollbringen ein und derselben Wirkung, wie dies 
im Kollektiv gemeint ist, ist noch nichts Soziales, da das gegenseitige 
Verschmolzensein im besagten Sinne fehlt. Das Kollektiv ist durch 
eine rein äußere Organisation gekennzeichnet, nicht durch die innere 
seelische Verbindung, d. h. durch die „Einheit des Erlebnisgefüges", 
die nach Th. Litt zum Wesen des Sozialen gehört. Wie O. Spann16 

richtig sagt, ist die „lebendige geistige Wechselbeziehung" die 
„soziale Urtatsache". 

D a nun die Soziologie die Wechselwirkung im Sinne des aus dem 
gegenseitigen menschlichen Handeln sich ergebenden Einsseins 
versteht, also stets vom sozialen Faktum spricht, fällt es ihr natürlich 

1 4 Soziologie, Geschichte und Hauptprobleme, Sammlung Göschen, Bd. 101,5. Aufl., Berlin 1954,14 f. 
1 5 A. a. O. 
1 6 Gesellschaftslehre, Leipzig 1923 2 , 170. 
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schwer, das gesellschaftliche Phänomen auch über Raum und Zeit 
hinweg zu erkennen. Immerhin aber spricht auch sie von Gesell­
schaften, denen Menschen angehören, die einander niemals gesehen, 
miteinander niemals in seelischen Kontakt gekommen sind. Z . B . ist 
das staatliche Gebilde ein solcher gesellschaftlicher Verband, sofern 
es nicht nur auf kleinem Raum und für ein Menschenalter realisiert 
worden ist. Lassen wir nun einmal die Scheu jener Soziologen beiseite, 
die diese Abstrakta überhaupt nicht gelten lassen und das Soziale nur 
auf die aktuellen Prozesse einschränken. Eine Nominaldefinition muß 
— abgesehen davon, ob ihr nun Wirklichkeit entspricht oder nicht — 
den gesamten Nennbereich umfassen. Außerdem sind Staat, Kirche 
und ähnliche Gebilde unbestreitbar Wirklichkeiten. 

U m den Begriff der Wechselwirkung nicht zu eng zu fassen, dehnt 
man ihn auch auf die indirekten, mittelbaren Äußerungen des sozialen 
Verbundenseins aus 1 7 . 

Die Nominaldefinition des Sozialen läßt sich also folgendermaßen 
formulieren: W e c h s e l w i r k u n g z w i s c h e n zwe i oder mehreren 
Personen a u f g r u n d eines g e m e i n s a m e n intent ionalen G e h a l t e s 1 8 . 

I I . D i e Realdef ini t ion des Sozia len 

Die Entwicklung und Herausarbeitung der Nominaldefinition hat 
ergeben, daß das Soziale etwas bedeutet, was sich nicht mit dem 
Individuum und auch nicht mit mehreren Individuen deckt, sondern 
Individuen verbindet, also über oder zwischen ihnen sein muß. Ob­
wohl durchaus auf den Handlungen der Individuen gründend, kann es 
doch nicht diese Handlungen selbst sein etwa als psychisches oder 
physisches Geschehen, weil wir dann wiederum nur etwas Individuelles 
vor uns hätten. Das Soziale soll seinem Namen entsprechend die 
Individuen irgendwie verschmelzen und zu einer neuen Einheit 
zusammenführen. 

" Vgl. die Aufstellung der Raum und Zeit überspannenden Zusammenhänge der Sozialverbindungen 
bei T. LITT, Individuum und Gemeinschaft. Grundlegung der Kulturphilosophie, Leipzig-Berlin 
19263, 268 ff. 

1 8 In diesem Sinne ist auch die Definition der Gesellschaft aufzufassen, die A. VIERKANDT, Gesell­
schaftslehre. Hauptprobleme der philosophischen Soziologie, Stuttgart 1923, 28, gibt: „Eine Gesell­
schaft ist eine Gruppe von Menschen, sofern sie Träger von innerlich gegründeten Wechsel­
wirkungen zwischen ihren einzelnen Mitgliedern ist." 
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Die entscheidende Frage lautet nun: Gibt es etwas, das über den 
Individuen ist und diese zugleich miteinschließt ? Oder ist schließlich 
dieses Verschmolzensein, dieser Ganzheitsbegriff doch nur eine reine 
Vorstellung, ein Bild, wofür es in der Wirklichkeit eigentlich nichts 
g ib t? Existieren in Wirklichkeit nur Individuen oder gibt es etwas 
Soziales im besagten Sinne? 

Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage ist es nützlich, 
die verschiedenen denkbaren Lösungsversuche zu kontrollieren, für 
die sich mehr oder weniger eindeutig stets irgendein Vertreter 
namhaft machen läßt. Dabei kommt es mehr auf die saubere Heraus­
arbeitung der verschiedenen Denkmöglichkeiten an, weniger, ob nun 
im einzelnen ein Autor der einen oder andern Denkweise zugeteilt 
werden soll. 

Im allgemeinen lassen sich zwei Gruppen von Gesichtspunkten 
unterscheiden: 

1. Man betrachtet das Soziale nur im Bereich der Nominaldefinition 
als etwas Überindividuelles, während man in der Realordnung als 
einzige Wirklichkeit das Individuum und das an ihm sich findende 
Individuelle ansieht (individualistische Erklärung des Sozialen). 

2. Man vertritt die Realität des Sozialen: es wird als etwas Wirk­
liches, das Individuum und Individuelles übersteigt, angesehen, als 
etwas also, das nicht nur ein Nebeneinander von Individuen oder 
Individuellem darstellt, sondern etwas wirklich Neues ist (realistische 
Erklärung des Sozialen). 

1. D i e i n d i v i d u a l i s t i s c h e E r k l ä r u n g d e s S o z i a l e n 

Die individualistische Erklärung des Sozialen ist wiederum in 
dreifacher Weise denkbar: a) im Sinne des Mechanismus, b) im Sinne 
des Biologismus, c) im Sinne des Psychologismus. 

a) Die mechanistische Erklärung 

Der Mechanismus vertritt die Auffassung, daß die Gesellschaft oder 
soziale Körperschaft eine Vereinigung von Individuen ist, die einer­
seits ihren gegenseitigen Tätigkeiten und anderseits äußeren Ein­
flüssen unterworfen sind 1 9 . Das einzig Reale ist das Individuum, das 

1 1 S. C. HARET, Mechanique sociale, Paris 1910. 
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